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Schwach oder  
stark – das ist hier  
die Frage 
    Kanzler auf Zeit: ein Auslaufmodell oder 
weiterhin eine sinnvolle Alternative zum 
leitenden Verwaltungsbeamten? Dieser 
Fragegestellung geht Heinz-Joachim 
Henkemeier mit Blick auf das für 
diesen Sommer erwartete Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes nach.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in ei-
nem vielbeachteten Beschluss vom 23. 
Juni 2016 (BVerwG 2 C 1.15) festgestellt, 
dass die Regelung des brandenburgischen 

Hochschulgesetzes, wonach die Kanzlerin bzw. der 
Kanzler in ein Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen 
ist, gegen Art 33 Abs. 5 des Grundgesetzes verstößt. 

Ist damit das Ende des Kanzlers auf Zeit und die Rück-
kehr zum Kanzler auf Lebenszeit eingeläutet oder 
zumindest wahrscheinlich geworden? „Das kommt 
darauf an“, wird man angesichts der Komplexität der 
Fragestellung formulieren müssen. Es kommt darauf 
an, ob das Bundesverfassungsgericht sich der Rechts-
auffassung für das brandenburgische Hochschulgesetz 
uneingeschränkt anschließt. Und es kommt darauf an, 
ob und in welchem Umfang eine solche Entscheidung 
auf die Verhältnisse in den anderen Bundesländern 
mit Kanzlerinnen und Kanzlern auf Zeit überhaupt 
übertragbar ist.

1 Genau genommen hat das Bundesverwaltungs-
gericht die Verfassungskonformität des branden-

burgischen Hochschulgesetzes nämlich nur in Zweifel 
gezogen, wenn auch substantiiert. Denn die verbindli-
che Feststellung, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, 
ist allein dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten, 
weshalb das Bundesverwaltungsgericht diese Frage 

gem. Art 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsge-
richt zur abschließenden Entscheidung vorgelegt hat. 

Festzuhalten ist hier erst einmal, dass das Bundes-
verwaltungsgericht in seinem Beschluss überwiegend 
beamtenrechtliche Gesichtspunkte gegen eine Ausge-
staltung des Kanzleramtes in einem Beamtenverhält-
nis auf Zeit ins Feld führt. Das Lebenszeitprinzip als 
„hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums“ 
dürfe – so das Gericht – nur in zwei Fällen durchbro-
chen werden: bei den politischen Beamten und bei den 
(kommunalen) Wahlbeamten. Beides – das steht wohl 
außer Diskussion – sind Kanzlerinnen und Kanzler an 
Hochschulen nicht.

Aber ist die Prämisse des Bundesverwaltungsgerichts 
unbestreitbar? Gibt es tatsächlich keine weiteren statt-
haften Ausnahmen vom Lebenszeitprinzip? Eine For-
mulierung, die das Bundesverwaltungsgericht selbst 
benutzt, lässt Zweifel aufkommen. Das Gericht führt 
aus, dass Ausnahmen vom Lebenszeitprinzip nur in 
Bereichen zulässig seien, in denen „die besondere 
Sachgesetzlichkeit und die Natur der wahrgenomme-
nen Aufgaben eine Begründung von Beamtenverhält-
nissen auf Zeit erfordert“.

Das Bundesverfassungsgericht könnte dieser Fra-
ge nachgehen und wird es vielleicht auch tun. Dabei 

Fo
to

: a
nd

ria
no

 / 1
23

rf

■ FÜHRUNG & PERSONAL
Kanzleramt



www.wissenschaft-und-management.de 39

könnte es zu der Erkenntnis kommen, dass es neben 
Art. 33 GG ein anderes, ebenfalls verfassungsrechtlich 
geschütztes Rechtsgut gibt, das hier Beachtung fin-
den muss: die Freiheit von Forschung und Lehre ge-
mäß Art 5 Abs. 3 GG. Das Bundesverfassungsgericht 
hat nämlich bereits 2014 zur Bedeutung und Tragwei-
te dieses Grundrechtes für die Hochschulgovernan-
ce Stellung bezogen. Infrage standen Regelungen des 
niedersächsischen Hochschulgesetzes, die der Leitung 
der Medizinischen Hochschule Hannover ein hohes 
Maß an Rechten und Befugnissen eingeräumt hatten. 
Das Bundesverfassungsgericht hat eine solche Aus-
gestaltung der Leitungsaufgaben zwar grundsätzlich 
nicht beanstandet, hat aber zugleich hierin eine Ge-
fahr erkannt, dass die Freiheit der einzelnen Wissen-
schaftlerin bzw. des einzelnen Wissenschaftlers durch 
Entscheidungen der Hochschulleitung strukturell be-
einträchtigt werden könnten. Es verlangte deshalb 
vom Niedersächsischen Gesetzgeber ein Korrektiv im 
Sinne von Checks und Balances. Eine starke Hoch-
schulleitung müsse – so das Bundesverfassungsgericht 
– vom zuständigen Hochschulgremium mit der Mehr-
heit der Professorinnen und Professoren abgewählt 
werden können. Je höher Ausmaß und Gewicht der 
den Leitungspersonen zustehenden Befugnisse seien, 
desto eher müsse die Möglichkeit gegeben sein, sich 
selbstbestimmt von diesen zu trennen.

Damit müsste eigentlich klar sein, dass eine star-
ke Hochschulleitung zugleich eine Hochschulleitung 
auf Zeit ist, dass das Lebenszeitprinzip einer weiteren 
Durchbrechung neben den anerkannten Ausnahmen 
des politischen Beamten und des kommunalen Wahl-
beamten hinnehmen muss.

Was hat dies alles, mag man fragen, mit der Kanzlerin 
bzw. dem Kanzler als Beamte auf Lebenszeit zu tun? 
Mehr als es auf den ersten Blick scheint. Denn das 
Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 
aus dem Jahr 2014 nicht nur die Rektorinnen und Rek-
toren bzw. Präsidentinnen und Präsidenten betrachtet, 
sondern alle Mitglieder der Hochschulleitungen. Also 
gelten die Maßstäbe auch für Kanzlerinnen und Kanz-
ler, jedenfalls dann, wenn sie Mitglieder der Hoch-
schulleitung sind. Ist demnach die Rolle der Kanzlerin 
bzw. des Kanzlers vergleichbar stark ausgeprägt wie die 
der übrigen Mitglieder der Hochschulleitung, dann 
muss er oder sie sich ebenso wie eine Rektorin oder ein 
Rektor infrage stellen lassen. Dann ist aber ein Lebens-
zeitbeamtenverhältnis ebenso wenig funktionsgerecht 
wie bei politischen Beamtinnen und Beamten oder bei 

den kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten. Ist 
sie aber eher schwach ausgeprägt und nähert sich ten-
denziell eher der von leitenden Verwaltungsbeamten 
an, so scheidet ein Beamtenverhältnis auf Zeit aus den 
vom Bundesverwaltungsgericht genannten Gründen 
wohl aus.

2 Dass das Bundesverwaltungsgericht sich im Fall 
des brandenburgischen Hochschulgesetzes mit 

dieser verfassungsrechtlich gebotenen Abwägung 
nicht näher befasst hat, mag zwei Erklärungen ha-
ben. Die erste, eher unwahrscheinliche, ist die, dass 
das höchste deutsche Verwaltungsgericht diesem As-
pekt keine besondere Bedeutung beigemessen hat. Die 
zweite, wahrscheinlichere Erklärung besteht darin, 
dass es hierzu aufgrund der Sondersituation in Bran-
denburg gar keinen Anlass hatte. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat nämlich die Rolle der Kanzlerin bzw. 
des Kanzlers nach dem brandenburgischen Hoch-
schulgesetz offenbar eher als schwächer eingeschätzt. 
Das kann aus den Ausführungen des Gerichts klar ab-
geleitet werden. Es führt selbst aus, der Kanzler habe 
keinen hinreichend gewichtigen Entscheidungs- und  
Gestaltungsspielraum, der eine zeitliche Befristung 
des Beamtenverhältnisses rechtfertigen könne. Er neh-
me primär gesetzesvollziehende Verwaltungsaufga-
ben wahr, die nicht Ausfluss eigener Gestaltungsmacht 
seien. Ob diese Einschätzung des Gerichts zutreffend 
ist oder nicht, kann und soll an dieser Stelle nicht dis-
kutiert werden. Sie erklärt jedenfalls, warum sich das 
Bundesverwaltungsgericht in diesem Fall gar nicht mit 
der Frage auseinandergesetzt hat, ob unter dem Ge-
sichtspunkt des Art. 5 Abs. 3 GG ein Zeitbeamtenver-
hältnis eventuell doch möglich oder gar angezeigt sein 
könnte.

Die Ausgestaltung des Kanzleramts unterscheidet sich 
von Bundesland zu Bundesland gravierend. Nichts, 
nicht einmal die Amtsbezeichnung ist bundesweit 
identisch, geschweige denn die Ausgestaltung von 
Rechten und Befugnissen. Wie wäre also die Frage 
nach der Zulässigkeit der Kanzlerin bzw. des Kanzlers 
auf Zeit in den Bundesländern zu beurteilen, die deren 
Aufgaben und Befugnisse deutlich stärker ausgeprägt 
haben? Das Bundesverfassungsgericht muss diese Fra-
ge in dem ihm vorliegenden Fall nicht beantworten. Es 
kann sie, ähnlich wie das Bundesverwaltungsgericht, 
offen lassen, weil für den Fall des brandenburgischen 
Hochschulgesetzes gar nicht entscheidungserheblich. 
Es täte aber gut daran, sich dennoch zu äußern. An-
derenfalls liefe es Gefahr, weitere Fälle aus anderen 
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Bundesländern mit zeitlich befristeten Kanzlerämtern 
vorgelegt zu bekommen, die vielleicht nur auf den ers-
ten Blick vergleichbar sind.

3 Eine mögliche Regel könnte dann lauten: Ist die 
Rolle der Kanzlerin oder des Kanzlers qua Gesetz 

eher stark ausgeprägt und der der übrigen Hochschul-
leitungsmitglieder vergleichbar, dann ist ein Beam-
tenverhältnis auf Zeit das angemessene und rechtlich 
gebotene. Ist sie schwächer ausgeprägt und tritt sie 
hinter den Kompetenzen der übrigen Mitglieder der 
Hochschulleitung erkennbar zurück, dann ist wohl das 
Lebenszeitbeamtenverhältnis geboten.

Für die nie ganz abebbende rechtspolitische Diskussi-
on über die Kanzlerrolle würde das dann eines bedeu-
ten: man kann die Rolle der Kanzlerinnen und Kanzler 
nur bis zu einer gewissen Grenze modifizieren, wenn 
man zugleich an der Ausgestaltung des Anstellungs-
verhältnisses als Beamtenverhältnis auf Zeit festhalten 
möchte, oder plakativer ausgedrückt: eine rechtlich 
starke Kanzlerin bzw. einen rechtlich starken Kanzler 
hat man nur auf Zeit, einen formal geschwächten aber 
auf Dauer.

Wann aber ist eine Kanzlerrolle stark oder schwach 
ausgeprägt, wo verlaufen die Grenzen? Das zu defi-
nieren dürfte schwierig sein. Aber man kann Kriterien 
nennen, die eine starke Kanzlerrolle beschreiben:

 ■ Die Kanzlerin bzw. der Kanzler ist gleichberechtig-
tes Mitglied des Präsidiums oder Rektorats. 

 ■ Wesentliche Teile der Hochschulverwaltung unter-
stehen der Kanzlerin bzw. dem Kanzler zur selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen Leitung.

 ■ Die Kanzlerin bzw. der Kanzler ist Dienstvorgesetz-
te(r) des Personals in Technik und Verwaltung. 

 ■ Soweit eine Ressortierung vorgesehen ist, sind die 
Bereiche Haushalt und Finanzen, Beschaffung, 
Personalmanagement und -verwaltung, Rechts-
angelegenheiten und Liegenschaftsmanagement 
zwingend dem Ressort der Kanzlerin bzw. des 
Kanzlers zugewiesen. 

 ■ Ein Durchgriff der Rektorin bzw. des Rektors oder 
anderer Rektoratsmitglieder auf dieses Ressort 
kann weder im Einzelfall noch über eine Richt-
linienkompetenz der Rektorin bzw. des Rektors 
erfolgen, da anderenfalls eine verantwortliche Lei-
tung der Verwaltung durch die Kanzlerin oder den 
Kanzler nicht vollständig gewährleistet wäre. 

 ■ Die Kanzlerin bzw. der Kanzler wird nicht der Rek-
torin bzw. dem Rektor unterstellt, Letztere(r) ist 
nicht Dienstvorgesetzte(r) der Kanzlerin oder des 
Kanzlers. 

 ■ Die Kanzlerin bzw. der Kanzler ist „Beauftragte(r) 
des Haushalts“ BdH und insoweit mit dem Haus-
haltsveto ausgestattet. 

Kollegiale Hochschulleitungsstrukturen haben sich 
angesichts der Vielschichtigkeit der Aufgaben, die eine 
moderne Hochschulleitung zu bewältigen hat, be-
währt. Sie gewährleisten, dass unterschiedliche Pers-
pektiven gleichberechtigt in die Entscheidungsfindung 
einfließen: Fragen der Lehre, der Forschung, des Mar-
ketings, der Internationalisierung ebenso wie Ressour-
cen- und Rechtsfragen, um nur einige zu benennen. 
Die Kanzlerinnen und Kanzler können und sollen sich 
hier auf Augenhöhe einbringen. Hochschulleitungen, 
die das nicht wollen, bekommen sonst vielleicht einen 
leitenden Verwaltungsbeamten, diesen aber dann auf 
Lebenszeit. ■ 
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Heinz-Joachim Henkemeier

ist seit Juli 2002 Kanzler der FH Südwest-
falen in Iserlohn. Er engagiert sich als 
Sprecher der Konferenz der Kanzlerinnen 
und Kanzler der Fachhochschulen NRW. 
henkemeier.heinz@fh-swf.de
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Entscheidung in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich 
in diesem Sommer über eine Klage zum branden-
burgischen Hochschulgesetz entscheiden. Es geht 
um die Frage, ob die Befristung eines Kanzleramtes, 
wie sie das Hochschulgesetz des Landes Branden-
burg vorsieht, verfassungsgemäß ist. Konkrekt soll 
das Gericht klären, ob § 67 Abs. 2 Satz 3 Halbs. 1 des 
brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 
2014 – BbgHG – (GVBl. I Nr. 18) gegen Art. 33 Abs. 5 
GG verstößt.
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